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Aus dem WSV Aus dem WSV

Liebe Mitglieder unserer Vereine,

lasst uns wählen gehen – denn ob im Wahllokal vor Ort oder per Briefwahl:

Unsere Stimme zählt!

Am 14. März 2021 ist es wieder so weit: In Baden-Württemberg findet die Landtagswahl statt. Die Wahlperiode des aktuellen        

16. Landtags von Baden-Württemberg endet am 30. April 2021. Davor muss der neue Landtag gewählt werden.

Diese Wahl ist gerade auch aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Situation von besonderer Bedeutung. Im Angesicht von 

Rassismus und anderen Formen von Diskriminierung, die sich immer stärker äußern, müssen wir uns alle für eine emanzipierte, 

aufgeklärte Gesellschaft einsetzen. Wir müssen uns dafür engagieren, dass Menschen in all ihrer Unterschiedlichkeit ein gutes 

Leben führen können.

Die Landtagswahl stellt eine sehr wichtige Wahl dar, da viele Gesetze, die auf die Gemeinden und somit auf jeden Einzelnen von 

uns Auswirkungen haben, im Landtag beschlossen werden.

Umfassende Informationen rund um die Landtagswahl in Baden-Württemberg finden sich bei der Landeszentrale für politische 

Bildung Baden-Württemberg im Internet unter: www.landtagswahl-bw.de.

Lasst uns von unserem Wahlrecht regen Gebrauch machen - denn durch unsere Wahl der Abgeordneten können wir indirekt an 

der Gesetzgebung mitwirken!

Eure

Hannelore Lange 
Landesoberschützenmeisterin
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Aus dem WSV

Landesschützentag wird verlegt - 

Neuer Termin am 24. Juli 2021 
im Glaspalast Sindelfingen

Beim Durchblättern der nachfolgenden Seiten wird der geneigte Leser feststellen, dass in dieser Ausgabe der SWDSZ keine 

Einladung zum Landesschützentag an die Mitgliedsvereine abgedruckt ist. 

Es war eine schwierige Diskussion und Entscheidung, mit der sich das Landesschützenmeisteramt in seiner letzten Sitzung 

beschäftigen musste: Kann der für Ende April geplante Landesschützentag in der Schwabenlandhalle Fellbach unter Be-

trachtung der aktuellen Entwicklung durchgeführt werden? Eine genaue Analyse der Rahmenbedingungen ergab eine 

eindeutige Antwort: Die wichtigste Veranstaltung des Württembergischen Schützenverbandes muss auf einen späteren 

Termin im Jahr 2021 verlegt werden. 

Derzeit liegt die Teilnehmerzahl für Veranstaltungen dieser Art immer noch bei max. 100 Teilnehmern. Auch wenn die 

Schwabenlandhalle unter Corona-Bedingungen etwas mehr als 300 Personen (nur auf Stühlen, keine parlamentarische 

Bestuhlung mit Tischen) ermöglichen könnte, die Corona-Verordnung untersagt die Durchführung einer Veranstaltung 

dieser Größe. Und in den wenigen Wochen bis zum ursprünglich anberaumten Termin im April ist letztlich nicht damit zu 

rechnen, dass die Teilnehmerzahl nach oben justiert werden wird.

Ziel des Präsidiums in der Diskussion und damit die zu erreichende Messlatte war es, einen Landesschützentag zu planen, 

der sicherlich in einigen Bereichen anders als seine Vorgänger sein würde, aber dennoch den Namen „Landesschützen-

tag“ verdient. Die Teilnehmer sollten, wenn irgend möglich an Tischen sitzen können und in der Halle sollte vor allem für 

die Feierstunde auch eine „feierliche Atmosphäre“ möglich sein. Die Delegierten müssen die Möglichkeit der Diskussion 

untereinander und mit dem Präsidium haben und gute Anfahrts- und Parkbedingungen waren weitere Vorgaben, die es 

zu erfüllen galt. 

Der Glaspalast Sindelfingen, der auch vom Württembergischen Landessportbundes als Veranstaltungsort für seinen Sport-

bundtag vorgesehen ist, erfüllt tatsächlich alle notwendigen Bedingungen. Und glücklicherweise gab es noch freie Termi-

ne im ausgesuchten Zeitfenster, nämlich so spät wie möglich im Sommer. Diese Vorgabe ist begleitet von der Hoffnung, 

dass die allgemeine Situation bis dahin mindestens den Corona-Regelungen vom Sommer 2020 ähnelt. Damals waren im        

ähnlichen Zeitraum Veranstaltungen mit bis zu 500 Teilnehmern durchführbar. 

Unter Berücksichtigung aller Umstände beschloss das WSV-Präsidium, dass der 64. ordentliche Landesschützentag des 

Württembergischen Schützenverbandes am 24. Juli 2021 im Glaspalast in Sindelfingen stattfinden soll. Auch die Mitglieder 

des Landesausschusses stimmten dieser Verlegung einstimmig zu. 

Es bleibt nun zu hoffen, dass sich die allgemeine Situation weiterhin so zum Positiven entwickelt, dass die Veranstaltung           

tatsächlich wie vorgesehen stattfinden kann.

Die Einladung zum Landesschützentag 2021 geht den Mitgliedsvereinen rechtzeitig vorher zu.

                             (gs/ab)
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Aus dem WSV

Rätselspaß mit dem WSV
Knifflige Fragen rund um den Schießsport und den WSV.  Wir wünschen viel Spaß beim Enträtseln! 

Knifflige Fragen rund um den Schießsport und den WSV. 

Wir wünschen viel Spaß beim Enträtseln! 😊😊 

 

Des Rätsels Lösung veröffentlichen wir in der April-Ausgabe der SWDSZ 

 

1. Unter dieser Rubrik findet man 
auf der WSV-Website Lehrgänge 

2. Wie heißt das Maskottchen der 
WSJugend? 

3. Was abonniert man, wenn man 
WSV-Infos per E-Mailbekommen 
möchte? 

4. Erster WSV-Präsident nach 
Wiedergründung (Nachname) 

5. Erste WSV Präsidentin in der 
Historie (Nachname) 

6. Maskottchen des DOSB 

7. Wie heißt der "Führerschein" für 
Waffen? 

8. Welche Qualifikation brauche ich 
für das Training mit Kindern im 
Verein? (Abkürzung) 

9. Welche Farbe hat die sogenannte 
Standard-WBK? 

10. Historische Schießdisziplin 

11. Welchen Lehrgang muss ich 
besuchen, bevor ich zur Trainer C 
Ausbildung zugelassen werde? 

12. Wen brauchen wir für die 
Durchführung eines regelkonformen 
Wettkampfes? 

13. Offizielle Bezeichnung eines 
Waffenantrags 

14. Wie heißt eine Pistole, bei der 
mit Druckluft geschossen wird? 

15. Titel des 1. Vorstands in einem 
Schützenverein 

16. Großer Waffenhersteller in 
Süddeutschland 

17. Wo fand der Deutsche 
Schützentag 2000 statt? 

18. Kombinationssportart aus 
Skilanglauf und Schießen 

19. Name der Mitgliederverwaltung 
des WSV 

20. Wie viele Jahre ist eine Trainer C 
Lizenz gültig? Wer hätte das gewusst? 

Das erste Kreuzworträtsel der Welt erschien am 21. Dezember 1913 in der 
Weihnachtsbeilage der Zeitung New York World und enthielt 31 Suchbegriffe. Erfunden 
hat es der aus Liverpool stammende Journalist Arthur Wynne. 
(Quelle: George Eliot: Brief History of Crossword Puzzles) 
 

Des Rätsels Lösung veröffentlichen wir in der April-Ausgabe der SWDSZ

Wer hätte das gewusst?

Das erste Kreuzworträtsel der Welt erschien am 21. Dezember 1913 in der Weihnachtsbeilage der Zeitung New York World und enthielt             
31 Suchbegriffe. Erfunden hat es der aus Liverpool stammende Journalist Arthur Wynne.

(Quelle: George Eliot: Brief History of Crossword Puzzles)

  1.  Unter dieser Rubrik findet man auf der 
 WSV-Website Lehrgänge

  2.  Wie heißt das Maskottchen der WSJugend?

  3.  Was abonniert man, wenn man WSV-Infos 
 per E-Mail bekommen möchte?

  4.  Erster WSV-Präsident nach Wiedergründung   
 (Nachname)

  5.  Erste WSV-Präsidentin in der Historie (Nachname)

  6.  Maskottchen des DOSB

  7.  Wie heißt der Nachweis zum Erwerb des 
 „Führerscheins“ für Waffen?

  8.  Welche Qualifikation brauche ich für das 
 Training mit Kindern im Verein? (Abkürzung)

  9.  Welche Farbe hat die sogenannte 
 Standard-WBK?

10.  Historische Schießdisziplin

11. Welchen Lehrgang muss ich besuchen, bevor  
 ich zur Trainer C Ausbildung zugelassen werde?

12.  Wen brauchen wir für die Durchführung eines  
 regelkonformen Wettkampfes?

13.  Offizielle Bezeichnung eines Waffenantrags 
 (…antrag)

14.  Wie heißt eine Pistole, bei der mit Druckluft 
 geschossen wird?

15.  Titel des 1. Vorstands in einem Schützenverein

16.  Großer Waffenhersteller in Süddeutschland

17.  Wo fand der Deutsche Schützentag 2000 statt?

18.  Kombinationssportart aus Skilanglauf und 
 Schießen
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Herr Morello, wie ist die Stimmung derzeit bei Ihnen im 

Verein?

Ganz gut – vor allem auch, wenn man die derzeitige Lockdown-Si-

tuation bedenkt. Natürlich muss man etwas tun, um mit den Mit-

gliedern in Verbindung zu bleiben. Es gilt die Substanz zu bewahren, 

da derzeit kein Schnuppertraining und Ähnliches stattfinden kann, 

um aktiv Neumitglieder zu gewinnen.

Wie halten Sie Kontakt zu Ihren Mitgliedern?

Wir sind in direktem Kontakt mit unseren Mitgliedern: alle drei bis 

vier Wochen per E-Mail mit Themen-Updates und Webinar-

Einladungen. Außerdem auch über eine App namens Kaizalla. 

Diese funktioniert ähnlich wie das bekannte WhatsApp, ist jedoch 

unabhängig von Facebook & Co. Außerdem stehen auf unserer 

Website immer aktuelle Informationen und im Terminkalender 

Direktlinks zu den Webinaren bereit.

WSV Sport

4

Seit Mitte Dezember 2020 befinden wir uns im zweiten Lockdown 

und bereits seit Anfang November 2020 findet praktisch kein 

Training im Verein mehr statt. Ins Jahr 2021 starteten wir voller 

Hoffnung, doch es ist gar nicht so leicht, guten Mutes zu bleiben. 

Allenthalben liest man, dass die Mitgliederzahlen der Vereine seit 

2020 bundesweit rückläufig sind. Daher verwundert es nicht, dass 

sich so mancher Verein in einer gewissen Schockstarre gefangen 

fühlt und kein Licht am Ende des Corona-Tunnels sieht.

Am Beispiel des BogenSport Bietigheim e.V. zeigt sich, dass diese 

Krise aber auch zu Mitgliederbindung und Stärkung der Gemein-

schaft im Verein genutzt werden kann. Anfang Februar ließ uns 

der 1. Vorsitzende Oberschützenmeister Calogero Morello wissen, 

dass sein Verein auch im Lockdown keine Rast mache. Neugierig 

geworden, wie dies wohl aussieht, wollten wir Näheres wissen und 

luden ihn zum Interview ein. 

BogenSport Bietigheim e.V.:

Verbindung - Motivation - Zusammenhalt

Neugierige Fragen - 
motivierende Antworten - nützliche Tipps

v.l.: Emilia Sophia und Olivia Isabella Morello konzentriert beim Webinar-Training
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„Man kann und muss im Verein etwas tun 

während des Lockdowns. Dazu braucht es eine 

gute Organisationsstruktur und Helfer!“

Calogero Morello, Oberschützenmeister / 1. Vorsitzender

Welche Angebote haben Sie in diesen Lockdown-Zeiten für 

Ihre Mitglieder?

Um die Verbindung zu unseren Schützinnen und Schützen nicht 

abreißen zu lassen, starteten wir die BSB-Webinar-Reihe. Gerade 

neue Mitglieder, die erst im Herbst zum Verein gestoßen sind, hatten 

bisher wenig Möglichkeiten sich ihrem neuen Sport zu widmen und 

zu trainieren. Darum sind die Webinare sowohl für Anfänger*in-

nen als auch für etablierte Bogensportler*innen gestaltet worden. 

In den ersten Folgen wurde der Verein mit seinen Funktionären 

und natürlich die Themen des Webinars ausführlich vorgestellt. 

Neben dem Grundlagentraining sowie Tipps und Tricks für das 

Schießen, sind auch ein Mentaltraining sowie Ausdauer- und 

Krafttrainings Bestandteil der Reihe.

Wie wurden die Inhalte der Webinare erarbeitet?

Im Vorfeld haben wir viele Themen zusammengetragen und Ideen 

gesammelt. Unser Trainer-Team hat Vorschläge erarbeitet und wir 

haben Arbeitsaufteilungen entwickelt. Unsere vereinseigenen 

Referenten stellen die Inhalte und Folien zu ihren jeweiligen The-

men selbst zusammen. Hier kommt uns sehr zugute, dass wir rund 

ein Dutzend lizenzierte Trainer in unseren eigenen Reihen haben, 

deren Qualifikation bis zum Mentaltrainer A Leistungssport reicht.

Unsere aktuelle Themenliste:

• Unser Verein, das Team und unsere Projekte

• Das Positionsphasenmodell in Theorie und Praxis

• Mentaltraining: Einführung - Die Macht der Gedanken Teil 1

• Mentaltraining: Einführung - Die Macht der Gedanken Teil 2

• Praxis: Gleichgewicht, Rumpf und Schulter

• Praxis: Rumpf und Schulter (Musik, HIT)

• Mentaltraining: Konzentration – das verlorene Gut und wie wir 

   es wieder finden Teil 1

• Mentaltraining: Konzentration – das verlorene Gut und wie wir 

   es wieder finden Teil 2

• Regelkunde und Waffenrecht // Challenge Arm Plank Türsitzen

Als sehr nützlich für den Prozess der Themensammlung und Struk-

turierung hat sich der Aufgaben-Verwaltungs-Onlinedienst Trello 

erwiesen. Dies ist gewissermaßen ein virtuelles Whiteboard auf dem 

man seine Ideen sammeln und strukturieren kann. Eine perfekte 

Lösung, um Corona-konformes Brainstorming durchzuführen.

Unsere Webinare beinhalten Praxis und Theorie. Ganz toll finde 

ich, dass wir gerade auf die Theorie einen Schwerpunkt legen und 

diese vermitteln können. Im „normalen“ Trainingsgeschehen liegt 

der Fokus ja doch überwiegend auf der Praxis.

4

WSV Sport
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4

Wie läuft so ein BSB-Webinar ab?

Unsere Mitglieder folgen dem Einladungslink in der E-Mail (oder 

dem Link im Terminkalender auf unserer Website) und werden zur 

Teilnahme zugelassen. 

Ca. 15 Minuten vor Start des Webinars öffne ich den Chat, sodass 

die Möglichkeit zum Austausch besteht. Das wird auch sehr gerne 

genutzt, da man sich ja derzeit nicht wie sonst auf dem Bogenplatz 

zusammenfinden und dort noch das ein oder andere „Schwätzle“ 

halten kann. Nach einer kurzen Einführung übernimmt dann 

der/die Referent/Referentin mit seinem/ihrem jeweiligen 

Thema. Im Anschluss führe ich noch eine Fragerunde durch, bei 

der man auch Anregungen für zukünftige Themen geben kann. 

Abschließend wird ein kurzes anonymes Feedback abgefragt. 

Das ist uns ganz wichtig, damit wir wissen, wie unsere Themen 

angenommen werden.

Wann findet das jeweilige BSB-Webinar statt?

Seit 19. Januar 2021 bieten wir einmal wöchentlich, zur regulären 

Dienstags-Trainingszeit ein Webinar an und das wollen wir auch 

erst mal so weiterführen. Das ist natürlich ein hoher Anspruch und 

erfordert viel Einsatz und vor allem auch eine gute Vorbereitung. 

Die Dauer des Webinars haben wir auf 60 Minuten festgelegt. 

Alles darüber hinaus ist unserer Ansicht nach nicht so effektiv, da 

die Aufmerksamkeit am PC dann einfach nachlässt.

Wer kann an diesen Webinaren teilnehmen und was kostet 

die Teilnahme?

Die Webinare sind ausschließlich für unsere Vereinsmitglieder ge-

macht. Eltern von jugendlichen Vereinsmitgliedern dürfen natürlich 

auch dabei sein. Die Teilnahme ist kostenlos.

Über welche Plattform bieten Sie die Webinare an?

Unsere Webinare finden mit Microsoft Teams statt. Das geht ganz 

einfach über den entsprechenden Internet-Browser und läuft sehr 

stabil. Dank des Einladungslinks ist die Teilnahme auch ohne zu-

sätzliche Anmeldung möglich. 

Wie nimmt man teil und wie viele Teilnehmer*innen können 

jeweils dabei sein?

Alle Vereinsmitglieder werden per E-Mail zum Webinar eingeladen. 

In diesem E-Mail ist ein aktiver Link eingefügt. Diesen muss man 

einfach nur anklicken und schon ist man „mittendrin“. 

Maximal sind 300 Teilnehmer*innen möglich – ein paar Bogensport-

ler*innen könnten wir also gerne noch neu bei uns aufnehmen! 

Dass die Bietigheimer buchstäblich „den Bogen raushaben“ stimmt 

hoffnungsvoll, zumal viele Ideen und Tipps auch gut auf andere Dis-

ziplinen des Schießsports und Vereine übertragen werden können.

Was möchten Sie anderen Vereinen noch mit auf den Weg 

geben?

Man kann und muss im Verein etwas tun während des Lockdowns. 

Dazu braucht es eine gute Organisationsstruktur und Helfer!

Vielen Dank für diesen Einblick in Ihre Aktivitäten und die vielen 

Tipps aus der Praxis, Herr Morello!                                    (ab/gm)

Informationen zum Verein BogenSport Bietigheim e.V.: 

www.bogensport-bietigheim.de

WSV Sport
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  TIPPS

„Microsoft 365“ - kostenlos nutzen
Gemeinnützige Organisationen sind ggf. berechtigt, Microsoft 365 Business Premium 

oder Office 365 E1 kostenlos zu nutzen. 

Alle Informationen zu den Voraussetzungen und zur Teilnahme finden Sie hier:

https://nonprofit.microsoft.com/de-de/getting-started 

„Kaizala“ - mobiler Vereins-Chat 
Microsoft Kaizala ist eine Mobile Messaging-App für große Gruppenkommunikation. 

Mit Kaizala kommuniziert man über eine einfache Chat-Oberfläche miteinander. 

Es ist für Android, iOS und den Browser verfügbar. Neben den üblichen Chat-Funktio-

nen, Telefonie und Video kann man z. B. in einer Gruppe mit wenigen Klicks Umfragen 

machen und Aufgabenlisten teilen.

Weitere Informationen finden Sie hier:

https://docs.microsoft.com/de-de/office365/kaizala/kaizala-overview 

„SportMember“ - via App kostenlos Anwesenheits-Nachweise führen
Mit Hilfe dieser App kann (unter anderem) stundenweise ein Aufenthalt auf dem 

Bogenplatz gebucht werden. Dies erfolgt nach allen Regeln von Datenschutz und 

Hygiene und dient dem Verein gleichzeitig als Dokumentationsnachweis.

Weitere Informationen finden Sie hier:

https://www.sportmember.de/de/benachrichtigungen-anwesenheit 

„Trello“ - virtuelles Brainstorming (Grundfunktion kostenlos)
Mit den Boards, Listen und Karten von Trello können Teams ihre Projekte auf 

motivierende, flexible und lohnende Weise organisieren und priorisieren. 

Weitere Informationen finden Sie hier:

https://trello.com/de 

•

WSV Sport WSV Sport
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WSV Sport

Möchten Sie auch etwas aus Ihrem Verein berichten?

…dann melden Sie sich einfach direkt bei Andrea Bofinger,

unserer Mitarbeiterin im Referat Öffentlichkeitsarbeit!

Im entspannten Telefon-Gespräch nimmt Sie Ihr Thema auf

und erstellt daraus einen ansprechenden Bericht. 

Sie erreichen Frau Bofinger telefonisch über die WSV-Geschäftsstelle unter 

0711-28077-300 und per E-Mail: bofinger@wsv1850.de

…oder Sie schicken uns einfach Stichworte mit Foto/s zu

und wir erstellen für Sie einen ausformulierten Beitrag.

Der unkomplizierte Weg zu Ihrem Bericht in der SWDSZ!

Natürlich können Sie uns auch weiterhin

Ihren selbstverfassten Bericht mit Foto/s senden!

per E-Mail an: swdsz@wsv1850.de
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WSV Sport

Am 10.05.2020 begannen 

Thomas und Stefan Schaufler 

mit ihrem Online-Trainings-

angebot für Kaderteilnehmer 

Pistole. Sie starteten dies über 

den Onlinedienst „Skype“ und 

zunächst ausschließlich für die 

Pistolenschützen. Nach kurzer 

Zeit öffnete Thomas Schaufler 

das Trainingsangebot sowohl 

für die Gewehrkader als auch 

für Sportler*innen aus dem LLZ 

und dem Nationalkader. 

Mittlerweile trainiert hier eine 

konstante Gruppe aus allen Leis-

tungsklassen vom Schülerkader 

bis hin zum Nationalkaderschüt-

zen. Im Angebot stehen Kraft, 

„Schwitzen ist Pflicht“ – Online-Training für 
Verbandskader-Schützen mit Schaufler & Schaufler

v.l.: Trainer Verbandskader Pistole: Thomas und Stefan Schaufler

Kraft-Ausdauer, Konditions- und 

Mental-Training. 

Aufgrund der Vorgaben des 

Waffengesetzes, das den Um-

gang mit Luftdruckwaffen für 

unsere minderjährigen Schüt-

zinnen und Schützen außerhalb 

des Schießstandes verbietet, 

dürfen keinerlei „Trockentrai-

nings“ (Techniktraining) zu Hau-

se durchgeführt werden. 

Daher ist das Online-Training 

so gestaltet, dass sowohl die 

jüngeren als auch die erfahre-

nen Sportler*innen umso mehr 

gefordert werden. Und bei allen 

gleichermaßen stellt sich im       

Anschluss gar nicht mal so sel-

ten Muskelkater ein …

Die Trainingseinheiten starten 

immer mit gründlichem Auf-

wärmen, gefolgt von kurzen 

Dehnübungen. Diese aktivieren 

die Muskeln und bereiten sie 

auf die folgende Belastung vor. 

Das eigentliche Training besteht 

aus zwei Trainings-Blöcken mit 

je sechs Übungen, die, mit ent-

sprechenden Pausen, zweimal 

absolviert werden. „Schwitzen 

ist Pflicht“ lautet dabei das Mot-

to und jeder muss sich aus seiner 

Komfortzone herausbewegen. 

Zum Ende der Stunde werden 

alle Muskeln abschließend ge-

dehnt. Dies hilft dem Körper, 

sich zu regenerieren.

Jedes Training wird aufgezeich-

net, sodass alle, die am Sonn-

tagmorgen keine Zeit haben, 

das Training nachholen können. 

Mittlerweile nutzen Schaufler 

& Schaufler für ihr Online-

Trainingsangebot „Microsoft 

Teams“, wofür ihnen die WSJu-

gend dankenswerter Weise die 

Lizenz zur Verfügung gestellt 

hat.                                (ts/ab)
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Unter dem Stichwort „Kopf und Körper fit halten“ stellen wir von der WSJugend euch heute zwei unserer Social-Media-Aktionen vor: 

Cocktail-Rezepte und Suchrätsel.

Mit einem leckereren Vitamin-Cocktail, der auch noch schnell gemixt und gesund ist, habt ihr übrigens genau die richtige Grundlage 

zum Lösen unseres Rätsels! Und ansonsten: einfach mal mixen, ausprobieren und genießen. 

Jugend

Rätseln und Genießen mit der WSJugend

Cocktails ohne Alkohol 

schmecken klasse und 

wirken erfrischend! 

Wir unterstützen die 

Aktion “Alkoholfrei 

Sport genießen“.

Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid und noch 

mehr Rezept-Inspirationen oder Rätsel-Spaß haben wollt, dann 

schaut doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei – das ist 

auch ohne Anmeldung möglich.

Am Schnellsten geht es, indem ihr 

den QR-Code mit eurem Handy scannt!

WSJugend bei Facebook 

WSJugend auf Instagram

…und auf unserem gemeinsamen 

YouTube Kanal 

Also lasst einfach mal die Seele baumeln, schickt eure Gedanken 

auf gemütliche Wanderschaft und genießt die Me-Time.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Rätseln und Genießen! 

Eure WSJugend                  (kr/ab)

Jugend
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Jugend

Ein ganz besonderes Dankeschön ließ sich die Schützenjugend des Schützenvereins Wolfartsweiler e.V. einfallen. Damit zeigt sich an-

schaulich, wie aktive Jugendarbeit im Verein auch gestaltet werden kann.

WSJugend Award 2020 - 

Preisträger bedankt sich kreativ für Fördergeld

Bild: (privat)

Hintergrund:

Im Jahr 2020 suchte die WSJugend neue, innovative Jugend sportliche Ideen, Angebote, Projekte und Events, 

die öffentlichkeitswirksam für eine positive Außendarstellung des Schießsports im Jugendbereich werben.                       

Jeder Mitgliedsverein mit einer aktiven Jugendarbeit sowie die Untergliederungen des Württembergischen           

Schützenverbandes konnte sich bewerben und mit seiner Präsentation die Jury für sich gewinnen. Insgesamt 

wurden sechs Preisträger ermittelt und durften sich über eine Fördersumme zwischen 100 und 600 € freuen. 

Auch im Jahr 2021 wird wieder ein WSJugend Award ausgelobt. Weitere Informationen dazu folgen                          

demnächst in der SWDSZ, auf der WSV-Facebook-Seite und im WSV-Newsletter.         (ab)
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Heute setzen wir das Thema Waffengesetz - 

Anlage 2 fort (Teil 2).

Im Mittelpunkt stehen die erlaubnispflichtigen 

Waffen (Umgang, Erwerb, Verbringen, …)

Wie in den letzten Beiträgen auch, sind               

Änderungen blau und unsere Kommentare 

und Ergänzungen grün gekennzeichnet.

Abschnitt 2:

Erlaubnispflichtige Waffen

Unterabschnitt 1:

Erlaubnispflicht

Der Umgang, ausgenommen das Überlassen, mit Waffen im Sinne 

des § 1 Abs. 2 Nr. 1 (Anlage 1

Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1 bis 4.3) und der dafür bestimmten 

Munition bedarf der Erlaubnis, soweit solche Waffen oder Munition 

nicht nach Unterabschnitt 2 für die dort bezeichneten Arten des 

Umgangs von der Erlaubnispflicht freigestellt sind. In Unterabschnitt 

3 sind die Schusswaffen oder Munition aufgeführt, bei denen die 

Erlaubnis unter erleichterten Voraussetzungen erteilt wird. Ist eine 

erlaubnispflichtige Feuerwaffe in eine Waffe umgearbeitet 

worden, deren Erwerb und Besitz unter erleichterten und 

wegfallenden Erlaubnisvoraussetzungen möglich wäre, 

so richtet sich die Erlaubnispflicht nach derjenigen für die        

ursprüngliche Waffe, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

Unterabschnitt 2:

Erlaubnisfreie Arten des Umgangs

1. Erlaubnisfreier Erwerb und Besitz

1.1

Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb 

der Geschosse kalte Treibgase Verwendung finden, wenn den Ge-

schossen eine Bewegungsenergie von nicht mehr als 7,5 Joule er-

teilt wird und die das Kennzeichen nach Anlage 1 Abbildung 1 zur 

Ersten Verordnung zum Waffengesetz vom 24. Mai 1976 (BGBl. I 

S. 1285) in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 

geltenden Fassung oder ein durch Rechtsverordnung nach § 25 

Nummer 1 bestimmtes Zeichen tragen;

Anlage 2 zum Waffengesetz

1.2

Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb 

der Geschosse kalte Treibgase Verwendung finden, die vor dem 1. 

Januar 1970 oder in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages ge-

nannten Gebiet vor dem 2. April 1991 hergestellt und entsprechend 

den zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen in den Handel 

gebracht worden sind;

1.3

Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen

a) die der zugelassenen Bauart nach § 8 des Beschussgesetzes 

entsprechen und das Zulassungszeichen nach Anlage 1 Abbil-

dung 2 zur Ersten Verordnung zum Waffengesetz vom 24. Mai 

1976 (BGBl. I S. 1285) in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieses Gesetzes geltenden Fassung oder ein durch Rechtsver-

ordnung nach § 25 Nummer 1 bestimmtes Zeichen tragen oder

b) die den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats 

entsprechen, die dieser der Europäischen Kommission nach Ar-

tikel 4 Absatz 2 der Durchführungsrichtlinie (EU) 2019/69 der 

Kommission vom 16. Januar 2019 zur Festlegung technischer 

Spezifikationen für Schreckschuss- und

Signalwaffen gemäß der Richtlinie 91/477/EWG des Rates 

über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen 

als Maßnahme zur Umsetzung dieser Durchführungsrichtlinie 

mitgeteilt hat;

1.4

Kartuschenmunition für die in Nummer 1.3 bezeichneten Schuss-

waffen;

1.5

aufgehoben

1.6

aufgehoben

1.5

einläufige Einzelladerwaffen mit Zündhütchenzündung (Perkus-

sionswaffen), deren Modell vor dem 1. Januar 1871 entwickelt 

worden ist;

1.6

Schusswaffen mit Lunten- oder Funkenzündung, deren Modell vor 

dem 1. Januar 1871 entwickelt worden ist;

4

Waffenrecht
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Waffenrecht

1.7

Schusswaffen mit Zündnadelzündung, deren Modell vor dem 1. 

Januar 1871 entwickelt worden ist;

1.8

Armbrüste;

1.9

Kartuschenmunition für die nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unter-

abschnitt 1 Nummer 1.5 abgeänderten Schusswaffen sowie für 

Schussapparate nach § 7 des Beschussgesetzes;

1.10

pyrotechnische Munition, die das Zulassungszeichen nach Anlage 

II Abbildung 5 zur Dritten Verordnung zum Waffengesetz in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 1991 (BGBl. I S. 

1872) mit der Klassenbezeichnung PM I trägt.

2. Erlaubnisfreier Erwerb durch Inhaber einer Waffenbesitzkarte

(unbeschadet der Anzeige- und Eintragungspflichten nach § 37a 

und § 37g)

2.1

Wechsel- und Austauschläufe gleichen oder geringeren Kalibers 

einschließlich der für diese Läufe erforderlichen auswechselbaren 

Verschlüsse (Wechselsysteme);

2.2

Wechseltrommeln, aus denen nur Munition verschossen werden 

kann, bei der gegenüber der für die Waffe bestimmten Munition 

Geschossdurchmesser und höchstzulässiger Gebrauchsgasdruck 

gleich oder geringer sind;

für Schusswaffen, die bereits in der Waffenbesitzkarte des Inhabers 

einer Erlaubnis eingetragen sind.

2a. Erlaubnisfreier Erwerb und Besitz durch Inhaber einer 

Waffenbesitzkarte

Einsteckläufe und dazugehörige Verschlüsse (Einstecksysteme) 

sowie Einsätze, die dazu bestimmt sind, Munition mit kleinerer 

Abmessung zu verschießen, und die keine Einsteckläufe sind; für 

Schusswaffen, die bereits in der Waffenbesitzkarte des Inhabers 

einer Erlaubnis eingetragen sind.

2b. Erlaubnisfreier Erwerb und Besitz und erlaubnisfreies 

Überlassen unbeschadet der Anzeigepflicht nach § 37d             

unbrauchbar gemachte Schusswaffen.

3. Erlaubnisfreies Führen

3.1

Schusswaffen mit Lunten- oder Funkenzündung, deren Modell vor 

dem 1. Januar 1871 entwickelt worden ist;

3.2

Armbrüste;

3.3

unbrauchbar gemachte Schusswaffen.

4. Erlaubnisfreier Handel und erlaubnisfreie Herstellung

4.1

Schusswaffen mit Lunten- oder Funkenzündung, deren Modell vor 

dem 1. Januar 1871 entwickelt worden ist;

4.2

Armbrüste.

5. Erlaubnisfreier Handel

5.1

Einläufige Einzelladerwaffen mit Zündhütchenzündung (Perkus-

sionswaffen), deren Modell vor dem 1. Januar 1871 entwickelt 

worden ist;

5.2

Schusswaffen mit Zündnadelzündung, deren Modell vor dem 1. 

Januar 1871 entwickelt worden ist;

5.3

unbrauchbar gemachte Schusswaffen.

6. Erlaubnisfreie nichtgewerbsmäßige Herstellung

6.1

Munition.

4
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7. Erlaubnisfreies Verbringen und erlaubnisfreie Mitnahme in 

den, durch den oder aus dem Geltungsbereich des Gesetzes 

(Siehe hierzu BT-Drucksache XIV/7758, Seite 70! Demnach enden 

Verbringung und Mitnahme nach Deutschland schon nach dem 

Grenzübertritt und nicht erst am deutschen Zielort. Somit benötigt 

z.B. auch ein Ausländer den Kleinen Waffenschein zum Führen von 

PTB-Waffen in die Bundesrepublik Deutschland.)

7.1

Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb 

der Geschosse kalte Treibgase Verwendung finden, sofern sie den 

Voraussetzungen der Nummer 1.1 oder 1.2 entsprechen;

7.2

Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen,

a)  die der zugelassenen Bauart nach § 8 des Beschussgesetzes 

entsprechen und das Zulassungszeichen nach Anlage 1 Abbil-

dung 2 zur Ersten Verordnung zum Waffengesetz vom 24. Mai 

1976 (BGBl. I S. 1285) in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieses Gesetzes geltenden Fassung oder ein durch Rechtsver-

ordnung nach § 25 Nummer 1 bestimmtes Zeichen tragen oder

b) die den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats 

entsprechen, die dieser der Europäischen Kommission nach Ar-

tikel 4 Absatz 2 der Durchführungsrichtlinie (EU) 2019/69 der 

Kommission vom 16. Januar 2019 zur Festlegung technischer 

Spezifikationen für Schreckschuss- und Signalwaffen gemäß der 

Richtlinie 91/477/EWG des Rates über die Kontrolle des Erwerbs 

und des Besitzes von Waffen als Maßnahme zur Umsetzung 

dieser Durchführungsrichtlinie mitgeteilt hat;

7.3

unbrauchbar gemachte Schusswaffen; (bei Überlassung Anzeige-

pflicht nach § 37d Abs. 1 beachten)

7.4

Munition für die in Nummer 7.2 bezeichneten Waffen;

7.5

einläufige Einzelladerwaffen mit Zündhütchenzündung (Perkus-

sionswaffen), deren Modell vor dem 1. Januar 1871 entwickelt 

worden ist;

7.6

Schusswaffen mit Lunten- oder Funkenzündung oder mit Zünd-

nadelzündung, deren Modell vor dem 1. Januar 1871 entwickelt 

worden ist;

7.7

Armbrüste;

7.8

pyrotechnische Munition, die das Zulassungszeichen nach Anlage 

II Abbildung 5 zur Dritten Verordnung zum Waffengesetz in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 1991 (BGBl. I S. 

1872) mit der Klassenbezeichnung PM I trägt;

7.9

Kartuschenmunition für Salutwaffen nach Anlage 1 Abschnitt 1 

Unterabschnitt 1 Nummer 1.5.1 sowie für Schussapparate nach           

§ 7 des Beschussgesetzes.

8. Erlaubnisfreies Verbringen und erlaubnisfreie Mitnahme 

aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes in einen Staat, der 

nicht Mitgliedstaat ist (Drittstaat)

Sämtliche Waffen im Sinne des § 1 Absatz 2 und die hierfür be-

stimmte Munition. Außenwirtschaftliche Genehmigungspflichten, 

insbesondere nach der in § 48 Absatz 3a genannten Verordnung 

(EU) Nr. 258/2012, bleiben hiervon unberührt.

9. Erlaubnisfreies Verbringen aus dem Geltungsbereich des 

Gesetzes in andere Mitgliedstaaten

Sämtliche Waffen im Sinne des § 1 Absatz 2 Nummer 1 und der 

dafür bestimmten Munition mit Ausnahme von Waffen oder Mu-

nition gemäß Anlage 1 Abschnitt 3.

10. Erlaubnisfreie Unbrauchbarmachung unbeschadet der 

Anzeigepflicht nach § 37b Absatz 2

Sämtliche Schusswaffen im Sinne des § 1 Absatz 2 Nummer 1.

4
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WSV:

•  Achtung, bei umgebauten Waffen z.B. von .357Magn.zu 4mm 

(4mm = erleichterte und wegfallende Erlaubnisvoraussetzungen) 

– richtet sich die Erlaubnispflicht nach der ursprünglichen Waffe 

(.357Magn.); handelt es sich aber tatsächlich um eine originale

(„geborene“) 4mm, gilt die Bedürfnisbefreiung; aber die per-

sönliche Zuverlässigkeit und Sachkunde sind auch hier Voraus-

setzungen

• Wechselsysteme kleiner oder gleich der Hauptwaffe sind nach

wie vor bedürfnisfrei aber anzeige- und erlaubnispflichtig

•  Bei Schreckschusswaffen ist für das Führen der Waffe der kleine 

 Waffenschein erforderlich!

• Verlässt eine Waffe Deutschland, sind einige Dinge zu beachten!

Verbringung = Transportieren einer Waffe (oder Munition) über 

die Grenze mit dem Ziel des dortigen Verbleibs (z.B. Verkauf)

Mitnahme = Mitführen von Waffe (Munition) über die Grenze 

ohne Besitzerwechsel, lediglich vorübergehend z.B. zum Wett-

kampf

• Es besteht ein erheblicher waffenrechtlicher Unterschied 

zwischen Verbringung und Mitnahme – insbesondere auch wenn 

es um das Zielland geht, dass sieht man schon an den beteiligten 

Behörden (Waffenbehörde, Zoll, BAFA)!

• Handelt es sich um ein Land des Schengen-Raums (22 EU Staaten 

+ Island, Norwegen, Schweiz + Fürstentum Liechtenstein) in 

das die Verbringung bzw. Mitnahme erfolgen soll, bedarf dies 

grundsätzlich einer Erlaubnis, die Zuständigkeit obliegt der 

Waffenbehörde.

• Handelt es sich um ein „Nicht-Schengen-Land“ (sog. Drittstaat)

ist die BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Außenkontrolle) 

zuständig und nicht die Waffenbehörde (da nach deutschem 

Waffenrecht keine Erlaubnispflicht vorgesehen ist). Es gelten 

die Ausfuhrbestimmungen des Außenwirtschaftsrechts und die 

Regelungen nach EU Verordnung sind zu beachten. Außerdem 

ist zu beachten, ob das Land aktuell (am Tag der geplanten Aus-

führung der Waffe) auf der Embargo-Liste steht (auch diese Liste 

ändert sich ständig) und am Ende die Bestimmungen des Zolls 

nicht außer Acht lassen!

(Z.B. steht u.a. Russland aktuell auf dieser Embargo-Liste, somit 

sind Einfuhr und Ausfuhr einer Waffe in oder aus diesem Land 

verboten und stellen eine Straftat dar).

• Nicht alles was in Deutschland erlaubt ist, gilt auch für das 

Zielland, es sind immer die Vorschriften beider Länder zu be-

achten! Es ist ratsam, sich bei den zuständigen Behörden über 

die aktuellen Vorschriften zu informieren. Auch innerhalb der 

Mitgliedstaaten der EU existieren verschiedene waffenrechtliche 

Regelungen.

(Z.B. darf der Jäger keine Kurzwaffe mit nach Frankreich zur 

Jagd nehmen = schwere Straftat!)

Kaufe ich z.B. in Italien eine Flinte, benötige ich die erforder-

lichen Papiere sowohl von der deutschen als auch der italieni-

schen Behördenseite.

Ganz wichtig - fahre ich diese Flinte mit dem Auto nach Hause 

(und sie wurde im Vorfeld nicht von der dt. Behörde bereits in 

den EFP eingetragen), brauche ich von jedem Land, durch das 

ich nach Hause fahre (in unserem Fall Österreich oder Schweiz) 

eine Durchfahrerlaubnis / Mitnahmeerlaubnis.

• Sowohl Verbringen als auch Mitnahme von Waffen oder 

Munition nach oder durch Deutschland sind grundsätzlich 

erlaubnispflichtig! Erlaubnisse sind stets im Vorfeld von der 

waffenrechtlich zuständigen Behörde auszustellen. Das illegale 

Verbringen bzw. die Mitnahme von Waffen und Munition in die 

Bundesrepublik kann mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, in 

besonders schweren Fällen bis zu zehn Jahren bestraft werden.

• Bei einer Fahrt zum Wettkampf handelt es sich um die 

Mitnahme einer Waffe. In jedem Fall habe ich immer die Ein-

ladung zum Wettkampf dabei – was bei uns gilt, gilt auch in 

anderen Ländern, niemand hat gern fremde Waffen im Land, 

wenn es nicht ausdrücklich notwendig bzw. erlaubt ist. (Im Ver-

gleich zu einigen anderen Ländern sind die Strafen bei Verstößen 

bei uns vergleichsweise harmlos). Noch ein Tipp zur Schweiz 

(Schengen-Raum waffenrechtlich) – mit einem ganz neuen LG 

in die Schweiz zu fahren, könnte bei der Ausreise dazu führen, 

dass man den Eigentumsnachweis (deutschen Kaufbeleg) sehen 

möchte. Waffenrechtlich gehört die Schweiz zum Schengen-

Raum (deshalb gilt hier auch der Europäische Feuerwaffenpass) 

zollrechtlich hingegen gehört die Schweiz nicht zur EU. Hier die 

Empfehlung, LG und LP in den EFP eintragen lassen (machen 

unsere Behörden auf Wunsch), dann passiert gar nichts. Ein sol-

cher Eintrag erleichtert das Reisen mit Waffen im Allgemeinen 

ungemein, besonders am Flughafen bei der Kontrolle durch die 

Bundespolizei und man muss wissen, in manchen Ländern gibt 

es eine solche Eintragungspflicht für Druckluftwaffen ohnehin.

Grundsätzlich gilt:

Alle Fragen, die seine Waffen betreffen, muss der Schütze mit 

seiner zuständigen Behörde besprechen!                          (kh/ab)

•
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Bedürfnisantrag Grüne WBK ausfüllen
Auf unserer Website finden Sie den Bedürfnisantrag Grüne WBK - Stand September 2020  

unter: www.wsv1850.de/waffenrecht/downloadbereich.

Diesen können Sie einfach direkt online Punkt für Punkt ausfüllen. Dadurch ist er immer gut lesbar und vollständig. Anschließend drucken 

Sie ihn aus, versehen ihn mit den entsprechenden Unterschriften sowie dem Vereins-Stempel und schicken ihn an:

Württembergischen Schützenverband 1850 e.V.

 Fritz-Walter-Weg19,  70372 Stuttgart

Nachfolgend finden Sie als Muster einen komplett ausgefüllten Antrag mit Erläuterungen.

Waffenrecht

WICHTIG:   Bitte füllen Sie immer alle Felder aus – dann kann Ihr Antrag zügig bearbeitet werden!

4
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Erläuterungen zum Ausfüllen der grünen WBK – Seite 1

Ihr Ansprechpartner ist der Württ. Schützenverband, senden Sie Bedürfnisanträge ausschließlich in die Geschäftsstelle 

des Verbandes nach Stuttgart.

Aktuell gilt das Formular mit Stand September 2020. Verwenden Sie ausschließlich diese Vorlage, sie wurde entsprechend 

den gesetzlichen Änderungen angepasst.

Die Angabe Ihrer Telefonnummer ermöglicht uns eine schnelle Kontaktaufnahme bei Fragen.

Bitte geben Sie ihre aktuelle E-Mail-Adresse an. Um Ihren Antrag schneller bearbeiten zu können, versenden wir                        

Rechnungen per E-Mail.

Ihr Geburtsdatum benötigen wir für eine eindeutige Identifizierung bei Namensgleichheit sowie der Kontrolle der einzuhal-

tenden Altersgrenzen.

Zukünftig verwenden wir bei der Art der Schusswaffe die Begriffe des Nationalen Waffenregisters (NWR): z.B. halbaut. 

Pistole, Revolver, halbaut. Büchse, halbaut. Flinte

Geben Sie bei jedem Antrag immer das exakte Kaliber an, eine Bearbeitung des Antrages ist sonst nicht möglich und es kommt 

zu unnötigen Verzögerungen.

Um Missverständnisse auszuschließen, verwenden Sie immer die korrekte Bezeichnung der Disziplin, die Sie mit der neuen 

Waffe ausüben möchten (z.B.: DSB SPO: Nr.: 2.40 Bezeichnung: 25m Pistole .22lr 

oder Liste B/WT: Nr.: WT 4.2 Bezeichnung: Selbstladegewehr GK)

Für die Prüfung des Bedürfnisses ist es unerlässlich, dass Sie die vorhandenen Erlaubnisse aufführen und dem Antrag in 

Kopie beilegen:

• Alle WBK - mit Ausnahme der roten Sammler-WBK, kopieren Sie bei WBK immer Vorder- und Rückseite (alle Spalten)

• Den Jagdschein (JS) - auf JS erworbene Waffen bitte in der Kopie kennzeichnen (nur Kopie der Seite mit Ihren Daten erforderlich)

• Den Kleinen Waffenschein (nur Kopie der Seite mit Ihrem Namen erforderlich)

• Erlaubnisse nach Sprengstoffgesetz (nur Kopie der Seite mit Ihrem Namen erforderlich)

• Waffenschein

Innerhalb von sechs Monaten können zwei Waffen erworben werden (= Erwerbsstreckungsgebot).

Die Frist läuft immer ab Eintrag der Waffe in die WBK.

Bitte unterschreiben Sie Ihren Antrag eigenhändig!

Waffenrecht

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4
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Waffenrecht

Erläuterungen zum Ausfüllen der grünen WBK – Seite 2

Damit es nicht zu Verwechslungen kommt, bitte hier den Antragsteller einsetzen.

Die Angaben zum Verein bitte ebenfalls vollständig ausfüllen. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Person tatsächlich 

unterschriftsberechtigt ist und der eingetragene Name zur Unterschrift gehört!

Unterschreiben Sie als Vorstand nicht Ihren eigenen Antrag.

Achtung – wenn Ihr Antrag beim Verband eingeht, wird die geforderte Mitgliedschaft von mind. 12 Monaten geprüft. 

Dabei zählt das in MitCom hinterlegte Eintrittsdatum.

Beim geforderten Schießnachweis kann der Vorstand nur bestätigen, was im eigenen Verein absolviert wurde.

Die Disziplin WT 4.1 KK Mehrlader (Liste B) wird auf eine Klappscheibenanlage geschossen. Bei der Beantragung einer 

Waffe für diese Disziplin, ist der Nachweis der vorhandenen Anlage im Verein oder ein entsprechendes „Mietverhältnis“ 

nachzuweisen.

Wir bitten die Vorstände, den Schießnachweis vor der Weitergabe zum Verband zu prüfen. Uns erreichen unzählige Anträ-

ge, bei denen der Schießnachweis fehlt oder nicht ausreichend ist. Dies führt zu unnötigen Verzögerungen bei der Bearbeitung.

Jeder einzelne Antrag muss vom Vorstand unterschrieben werden und ist mit dem Vereinsstempel zu versehen.

Waffenrecht

12

13

14

15

16

17

Schießnachweise:

Für die 1. und 2. halbaut. Kurzwaffe und die 1. bis 3. halbaut. Langwaffe ist ein Trainingsnachweis über mind. 12 Monate aus-

reichend. Achten Sie darauf, dass sich die Termine über den gesamten Zeitraum verteilen und nur angerechnet werden, wenn 

ausschließlich mit erlaubnispflichtigen Waffen geschossen wurde.

Ab der 3. halbaut. Kurzwaffe und der 4. halbaut. Langwaffe ist ein Wettkampfnachweis, jeweils in der beantragten Waffenart 

(Kurzwaffe beantragt = WK Nachweis mit erlaubnispflichtiger Kurzwaffe) gefordert.

Wird eine halbaut. Kurzwaffe in einem Kaliber beantragt, das der Schütze bereits besitzt, dann geht dies nur als Ersatzwaffe für 

Wettkämpfe, dass bedeutet zusätzlich immer auch ein WK Nachweis im beantragten Kaliber.                                    

•

Checkliste: Antrag Grüne WBK

Ist der Antrag vollständig ausgefüllt mit Unterschriften und Stempel? 

(bitte nicht zusammenheften, Rückumschlag nicht erforderlich)

Sind die Kopien der Erlaubnisse komplett?

Liegt der Nachweis für Schießtraining (mind. 12 Monate) bei?

Sind die Wettkampfnachweise (sofern erforderlich) beigefügt?

Alles vollständig? Prima!

Dann senden Sie den Antrag bitte an:

Württembergischer Schützenverband 1850 e.V.

Fritz-Walter-Weg 19

70372 Stuttgart
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Wissenswertes

Neue Leistungsabzeichen des

Württembergischen Schützenverbandes 1850 e.V.

 Auf einen Blick
   Neues Design mit Jahreszahl

   Neue Mindestvoraussetzung

   Bestellfrist 15.11.

   Bestellung direkt durch den Verein möglich

   Kleines Abzeichen 5,00 €

      Großes Abzeichen 6,50 €

   Antragsformular auf der 

      WSV-Website unter 

     „Infothek – Ehrungen und Abzeichen“

Die Leistungsabzeichen des Württembergischen Schützen-

verbandes wurden neu aufgelegt. In Zukunft sind die Leis-

tungsabzeichen, die von allen Mitgliedsvereinen des WSV 

und deren Mitgliedern bestellt werden können, nicht mehr 

disziplinspezifisch, sondern mit einer Jahreszahl versehen. 

Dies erfolgt in Anlehnung an die Abzeichen des DSB.

Die Disziplin, in der das Abzeichen erworben bzw. geschos-

sen wurde, wird auf die entsprechende Urkunde gedruckt.

Geschossen wird auch weiterhin nach der Sportordnung 

des Deutschen Schützenbundes.

Die Einhaltung der Reihenfolge: Bronze - Silber - Gold ist 

nicht erforderlich. Kleine Abzeichen werden im Antrag mit 

dem Vermerk „K“, große Abzeichen mit „G“ beantragt. 

Das Antragsformular für die neuen Abzeichen finden 

Sie auf der WSV-Website in der Rubrik „Infothek – 

Ehrungen und Abzeichen“. Hier finden Sie ebenfalls die 

nachfolgend dargestellte Tabelle der neuen Ringzahlen.

Für den Erwerb der großen Abzeichen in den verschie-

denen Disziplinen, müssen fünfmal die Ringzahlen                    

des     kleinen bronzenen, silbernen und/oder goldenen 

Abzeichens erzielt werden.

Die Mindestvoraussetzungen für den Erwerb der Leistungs-

abzeichen des WSV wurden an die Mindestvoraussetzun-

gen des DSB angepasst. 

Die Anträge der Mitgliedsvereine können bis zum 15. No-

vember eines Jahres direkt beim WSV eingereicht werden. 

Ein Nachweis in Form von Schießscheiben muss nicht mehr 

erbracht werden. Im Anschluss wird eine Sammelbestel-

lung ausgelöst, sodass die Nadeln zusammen mit den 

Urkunden (abhängig von den Lieferzeiten des Herstellers) 

bis spätestens Ende Januar des Folgejahres beim Besteller 

eingehen. 

Die Leistungsabzeichen können zum Preis vom 5 €            

(kleines Abzeichen) bzw. 6,50 € (großes Abzeichen)             

erworben werden.

          (af/ab)

Leistungsabzeichen

Gold

Leistungsabzeichen

Silber

Leistungsabzeichen

Bronze

4
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Das Waffenrecht gehört zu den besonders wichtigen Themen für jeden Schützen 

und jede Schützin. Aus diesem Grund startet der WSV seine Webinar-Reihe mit 

zwei Veranstaltungen voll wissenswerter Informationen aus diesem Bereich.

Waffenrecht 2020 - Was ist neu im Gesetz?

o   Abfrage beim Verfassungsschutz

o   Begrenzung der gelben WBK

o   Meldepflicht von Magazinen

o   und vieles mehr!

     17.03.2021, 18.00 Uhr

Referentin Kathrin Hochmuth

Bedürfnisantrag - Welche Neuregelungen gibt es?

o   Was kann ich aktuell beantragen?

o   Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?

o   Wie verhalten sich unsere Behörden?

o   Unterscheidung bei Bedürfnisantrag zum Erwerb und 

     Bedürfnisantrag zum Besitz von Waffen!

     31.03.2021, 18.00 Uhr

Referentin Kathrin Hochmuth

Im Jahr 2020 gab es einige gesetzliche Änderungen, die inzwischen alle in Kraft getreten sind. Es gibt wichtige Dinge zu beachten und 

genau damit wird sich in den beiden Webinaren beschäftigt. Die Referentin wird über gesetzliche Vorgaben informieren und auch prak-

tische Hinweise geben.

Die Webinare dauern jeweils rund 60 Minuten und sind für WSV-Mitglieder kostenlos. Alle weiteren Informationen zu Anmeldung und 

Ablauf erfolgen rechtzeitig über den WSV- Newsletter und auf der WSV- Website.

                      (kh/ak)

i
i

Schulung

WSV startet eigene Webinar-Reihe
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Schulung

    Bewerbungen bis zum 31. März 2021 möglich

Die 50 Sieger-Vereine erhalten entwe-

der bei einer individuellen Verleihung 

in ihrer Stadt oder auf der Deutsch-

landtour des Grünen Bandes ihren Preis. 

Die Bewerbungsphase läuft bis zum 

31. März 2021. Alle Vereine, die sich in 

der Nachwuchsarbeit engagieren, sind 

aufgerufen, das Online-Bewerbungs-

formular auszufüllen und sich bei ihrem 

Spitzenverband zu bewerben.

Alle Informationen zum „Grünen Band“ 

mit Link zur Bewerbung finden sich hier: 

www.dasgrueneband.com

Quelle: DSB/DOSB

Jetzt fürs „Grüne Band“ 
bewerben und gewinnen

Der Deutsche Olympische Sportbund und die Commerzbank schreiben zum mittlerweile 35. Mal den Förderpreis „Das Grüne 

Band für vorbildliche Talentförderung im Verein“ aus. Bewerbungsschluss ist der 31. März 2021. 50 Vereine können sich über 

eine Förderung in Höhe von 5.000 Euro freuen.

In der Vergangenheit waren stets auch Bogen- oder Schießsportvereine unter den Gewinnern (2020 z.B. der Bogensportclub 

BB-Berlin e.V.). Und wer kann – vor allem in diesen Zeiten – 5.000 Euro nicht gut gebrauchen? Deshalb sind alle DSB-Vereine 

aufgefordert, sich an der Aktion zu beteiligen, unabhängig von ihrer Vereinsgröße, egal, ob olympisch oder nicht-olympische 

Disziplin.

Die einzige Voraussetzung ist der Nachweis über die Jugendarbeit. Was macht Ihren Verein in diesem Bereich so außerge-

wöhnlich? Welche Erfolge wurden erzielt? (sportlich oder aber auch in der Mitgliedergewinnung) Welche Initiativen wurden 

gestartet? Welche Jugend-Projekte gefördert? etc.

Aus der Welt des Sports

„Gerade jetzt kommt es darauf an, die vielfältigen Angebote der Vereine 

im sportlichen und gesellschaftlichen Bereich sowie das vielerorts unermüdliche 

Engagement für den Nachwuchs zu erhalten!“

(Veronika Rücker, DOSB-VorstandsvorsitzendeI

Zum mittlerweile 35. Mal schreiben der DOSB und die Commerzbank das
„Grüne Band“ aus.               (Foto: DOSB)
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Im Sport im Allgemeinen sowie im Bogen- und Schießsport 

im Speziellen gibt es zahlreiche Faktoren und Themen, die die 

Leistung beeinflussen. Jeder kennt die Begriffe Technik, Kon-

dition oder Trainer, die mehr oder weniger große Auswirkun-

gen auf das Ergebnis haben. Doch es gibt zahlreiche andere 

Faktoren, die einem nicht sofort in diesem Zusammenhang 

einfallen, die aber auch nicht zu unterschätzen sind.

In den „DSB-Themenwochen“ möchte der Deutsche Schüt-

zenbund verschiedene Begriffe für jeweils eine Woche in den 

Mittelpunkt stellen und diese auf ganz unterschiedliche Art 

und Weise präsentieren. Es soll ein Mix aus Geschichten, 

Wissenschaft, Übungen & Videos etc. werden, der hoffent-

lich möglichst Vielen einen echten Mehrwert bietet.

DSB Themenwochen

4

Lisa Unruhs Trainerin Natalia Butuzova ist im Hintergrund dafür ver-
antwortlich, dass die Spitzensportler ihr volles Potential ausschöpfen 
können.                                                                            (Bild: DSB) 

Aus der Welt des Sports

Was bedeutet es ein Trainer zu sein?

Ein Trainer ist Organisator, Steuermann, Planer, Betreuer, Psycho-

loge, aber vor allem ist er Motivator und Lehrer eines Sportlers. Es 

versteht es, aus Theorie und Praxis den besten Mix im Sinne des 

Sportlers zu mischen und vermittelt ihm all die technischen Infor-

mationen, die der Athlet braucht, um stetig besser zu werden und 

sein Potential voll auszuschöpfen. Aber aufgepasst! Der Begriff 

„Trainer“ ist nicht geschützt und wird oft missbraucht. Da gibt es 

Mental-Trainer oder Fitness-Trainer von privaten Sportanbietern mit 

dubiosen Qualifizierungsmaßnahmen. Am Ende bezeichnen sich 

aber alle als ausgebildete oder gar lizenzierte Trainer.

Im organisierten Sport in Deutschland ist der Deutsche Olympische 

Sportbund maßgeblich für die Trainer- und Übungsleiterausbildung 

verantwortlich. Es wird grundsätzlich unterschieden in Übungslei-

ter, die bei den Landessportverbänden und den Trainern, die von 

den Spitzensportverbänden ausgebildet werden. Der DOSB gibt 

einen gewissen Rahmen, wie Dauer, Format, fachübergreifende 

Inhalte etc. vor, und die Fachverbände sind für die Durchführung 

und fachlichen Inhalte verantwortlich. Dabei hat der DOSB einen 

hohen Qualitätsanspruch, dem die Fachverbände in ihren Ausbil-

dungsteilen gerecht werden müssen. Schließlich gibt es für DOSB-

Trainerlizenzen Fördermittel der öffentlichen Hand.

DSB-Themenwoche: Trainer

Sie sind Lehrer, Vorbild, Psychologe, 
Manager, Kritiker, Beschützer, Antreiber 
und Kumpel in einer Person: die Trainer.

Trotz ihrer unfassbaren Aufgabe und Verantwortung stehen sie 

meist im Hintergrund, denn die Erfolge fahren andere für sie ein. 

In der aktuellen DSB-Themenwoche treten sie aus dem Schatten 

der Sportler.

Beinahe hinter jedem erfolgreichen Sportler,
steht ein erfolgreicher Trainer!

Doch woher kommen sie? Wo werden sie ausgebildet? Welche 

Möglichkeiten gibt es für Trainer? Und wer kann überhaupt Trainer 

werden? Ein Überblick.

Struktur des DSB-Qualifizierungssystems.                          (Bild: DSB)

Wissenschaftliche Untersuchungen der genehmigten Konzep-

te zur Trainerausbildung der Spitzenverbände haben aufgezeigt, 

dass die Ausbildungsstrecke bis zum B-Trainer auch ohne Abitur 

für ein berufsbegleitendes Sportstudium, beispielsweise an der 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, qualifiziert.
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Aus der Welt des Sports

4

Der DSB hat für seine Trainerausbildung noch die besonderen Be-

stimmungen, die der Gesetzgeber für den Umgang mit Waffen 

vorschreibt, zu erfüllen und tut dies mit den Einstiegs- und Vor-

stufenqualifikationen. Einstiegsqualifikationen sind die sogenannte 

„Waffensachkunde“ und die „Schieß- und Standaufsicht“. Die Vor-

stufenqualifikation ist die Ausbildung zum „Schießsportleiter“. In 

Bayern wird das als „Vereinsübungsleiter“ (VÜL) bezeichnet. Diese 

Qualifikationen sind Bestandteil der Ausbildungsstrecke des DSB bis 

hin zum Diplomtrainer. Inhaltlich stehen diese einzelnen Module 

untereinander in Beziehung und können daher nicht einfach durch 

Qualifizierungen anderer Bildungsanbieter ausgetauscht werden.

Die Lizenzierung fängt mit der DOSB C-Trainerlizenz an. Diese 1. 

Stufe ist bei uns der Trainer-C-Basis Breitensport im Sport- und Bo-

genschießen. Bei der Diskussion um die neue Qualifizierungskon-

zeption im DSB in den 2000er Jahren haben die Verantwortlichen 

gewollt, dass Trainer der 1. Stufe in den Kugeldisziplinen ein Basis-

wissen über das Arbeiten als Trainer haben, sowie das Technikleitbild 

der am meisten geschossenen Disziplinen im DSB (Luftgewehr und 

Luftpistole) jugendlichen Neuschützen beibringen können. Auf die-

ser Basisqualifikation bauen die weiteren Lizenzausbildungen auf.

Zur Teilnahme muss man 18 Jahre alt sein und einem Verein, der 

im Deutschen Schützenbund organisiert ist, angehören und von 

diesem empfohlen werden. Inklusive der Einstiegs- und Vorstufen-

qualifikationen dauert diese Ausbildung zur 1. Lizenzstufe DOSB-

konforme 120 Lehr-/Lerneinheiten (LE). Danach kann sich ein Trainer 

auf Gewehr oder Pistole spezialisieren und erhält nach weiteren 

60 LE die Lizenz eines Trainer C Leistungssport (Bogen und Flinte 

werden jedes für sich in Basis und Leistungssport ausgebildet). Bis 

zur C-Lizenz Leistungssport sind die Landesverbände verantwort-

lich nach den Vorgaben des DSB-Qualifizierungsplans auszubilden.

Mindestens ein Jahr muss dann im Verein mit Trainingsgruppen 

gearbeitet werden, bevor man an einer B-Ausbildung beim DSB 

teilnehmen darf. Wie beschrieben, berechtigt diese Lizenz teilweise 

zum Studieren und hat als Zielgruppe Trainer, die sich um Kader-

athleten kümmern. Das bedeutet aber auch, dass es hier schon 

um Personen geht, die nebenberuflich als Honorartrainer arbeiten.

Die nächste Stufe, die Trainer A-Ausbildung ist eigentlich schon eine 

Berufsausbildung, denn diese Lizenz ist Mindestvoraussetzung für 

Landes- und Bundestrainer.

Wer sich dann noch weiter im Sport qualifizieren möchte, der hat 

die Möglichkeit über den DSB einen der begehrten Studienplätze 

zum Diplomtrainer an der Trainerakademie des DOSB in Köln zu 

bekommen. Hier wird eine dreijährige berufsbegleitende Ausbil-

dung in Fachspezifik und sportartübergreifend mit vielen Praxistei-

len angeboten. Den Abschluss bilden eine Studienarbeit, mehrere 

schriftliche und mündliche Prüfungen sowie eine Lehrprobe über 

ein volles Training. Derzeit gibt es 26 Diplomtrainer im Bogen- und 

Schießsport, sowie 11309 gültige Trainerlizenzen.

Der DSB bietet für B- und A-Lizenzen disziplinspezifische Fortbildun-

gen, aber auch teilweise fachübergreifende Inhalte wie Psychologie, 

Ernährung oder Fitness an. Die Landesverbände sollen mit ihren 

Fortbildungen den Bedarf der eigenen C-Trainer decken und sie so 

„up to date“ halten. Das kann je nach Bundesland unterschied-

lich sein. Man unterstellt das grundsätzliche Interesse gute Trainer 

in seinen Vereinen haben zu wollen, so dass die Landesverbände 

qualitativ gute Fortbildungsangebote anbieten.

Da es im Sport einige Bildungsanbieter, wie die Landessportbünde 

oder die Trainerakademie gibt, kann man auch dort Kurse be-

suchen. Sollen diese zur Lizenzverlängerung anerkannt werden, 

muss dies vorher mit dem Lizenzverwalter (Landesverband oder 

DSB) abgeklärt werden.

Wie wird man Trainer? Welche Fortbildungsprogramme gibt es für
Trainer?

Warum eine Trainerausbildung machen?
Wem Sport- und Bogenschießen Spaß macht und wer gerne mit 

Leuten zusammenarbeitet, ihnen etwas beibringen möchte, für 

den ist das Trainerdasein genau richtig. Die Ausbildung im Sport 

gehört in den Bereich des lebenslangen Lernens. Über die fachlichen 

Techniken hinaus werden Methodenkompetenz und soziale Kom-

petenzen vermittelt, die auf Teamfähigkeit, Fairness und Gesund-

heitsbewusstsein aufbauen. Vereine benötigen Leute, die an der 

Basis die wichtigen und richtigen Techniken vermitteln, die einen 

Verein letztendlich zusammenhalten.

Je höher die Ausbildung ist, desto weiter weg kommt man vom 

eigentlichen Training mit den Schützen und befasst sich mehr mit 

mittel- und langfristigen Planungen bis hin zur Umsetzung trai-

ningsdiagnostischer Daten zur Trainingssteuerung jedes Einzelnen.

Letztendlich beginnt mit der Lizenz erst der eigentliche Entwick-

lungsprozess eines Trainers jeder Stufe. Denn das ständige Arbeiten 

mit den Sportlern beinhaltet auch immer, sich selbst zu reflektieren: 

Ist das der richtige Weg ihn besser zu machen? Wie bekommt man 

die Leistungen aus dem Training in die Wettkämpfe? Als Trainer 

lernt man nie aus.

Nachgefragt: Was zeichnet einen guten 
Trainer aus?
Man sagt: „Nicht jeder gute Schütze sei gleichzeitig ein guter Trai-

ner und andersherum.“ Was unterscheidet einen guten von einem 

schlechten Trainer? Welche Eigenschaften sollte man mitbringen, 

um ein guter Trainer zu werden? Fünf Schützen – vom Nachwuchs-

talent bis zum international erfolgreichen Spitzenschützen – geben 

Einblick, auf was es für sie ankommt, denn alle hatten auf ihrem 

Weg schon zahlreiche Trainer an ihrer Seite.
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und gemeinsam eine Lösung mit dem Sportler findet“, erzählt die 

20-jährige Gewehrschützin Antonia Back, „natürlich sollte er das 

Training abwechslungsreich und anspruchsvoll gestalten, damit es 

nie langweilig wird. Wichtig ist zudem, dass er auf dem neuesten 

Stand der Trainingsmethoden ist und sich darüber informiert.“ 

Damit spricht sie auch den dritten wichtigen Kompetenzbereich 

eines guten Trainers an: Die Vermittlungskompetenz. Denn gute 

Trainer müssen systematisch an Problemstellungen herangehen 

können und damit auch ihre konzeptionellen Fähigkeiten unter 

Beweis stellen. Diagnostik und Dokumentation im Training und 

Wettkampf zählen ebenso zu seinen Aufgaben. Hieraus ergeben 

sich Informationen, die unbedingt in die Trainingssteuerung des 

Athleten eingebunden werden müssen.

Jeder Trainer bedient sich dabei seiner eigenen Didaktik, um die 

Botschaft bei seinem Athleten zu platzieren. „Je präziser und kon-

sequenter ihm das gelingt, desto effizienter ist auch der Trainings-

prozess“, so die Erfahrung von Trainer Heinz Reinkemeier, der seit 

Jahrzehnten mit unzähligen nationalen und internationalen Schüt-

zen zusammenarbeitet und weiß: „Der Erfolg einer Trainingsgruppe 

ist aus dieser Perspektive auch eine Reaktion auf das didaktische 

Geschick des Ausbilders. Wer weiß, was zu tun ist und diese Er-

kenntnis zügig an seine Schützlinge vermitteln kann, der ist ein 

guter Coach.“ Worin die Schwierigkeit liegt, bringt Skeet-National-

kader-Athlet Vincent Haaga auf den Punkt: „Ich finde, ein guter 

Trainer versucht nicht sein System anzupassen, sondern findet das 

System, welches für den Schützen am besten passt. Es gibt keine 

Methode, die für alle funktioniert.“

Aus der Welt des Sports

In jeder Beziehung gibt es Unstimmigkeiten, auch in der Beziehung 

zwischen Sportler und Trainer. Doch die Basis dafür sollte immer 

Vertrauen sein. Bundesstützpunkttrainer Mario Gonsierowski be-

schreibt in seinem eigenen Buch das Trainer-Sportlerverhältnis wie 

folgt: „Ein schier unerschütterliches Vertrauen zwischen Sportler 

und Trainer ist für mich die alles entscheidende Plattform für eine 

leistungsfördernde Zusammenarbeit.“ Diese zwischenmenschliche 

Beziehung ist für beide Seiten von großer Bedeutung, wie auch Re-

curve-Ass Michelle Kroppen bestätigt: „Wichtig für mich ist, dass 

mich mein Trainer unterstützt und motiviert. Ich möchte das Gefühl 

haben, dass wir dasselbe Ziel verfolgen. Ich möchte mit ihm auf 

Augenhöhe kommunizieren und auch mal meine Meinung vertreten 

können. Mein Trainer soll mich zwar fordern, aber ich möchte mit 

ihm auch lachen können. Eine gute zwischenmenschliche Beziehung 

zwischen Sportler und Trainer macht für mich das perfekte Team 

aus.“ Ein guter Trainer braucht also eine gute Sozialkompetenz: Er 

motiviert, führt, verbindet und ist Vorbild zugleich. Das gilt sowohl 

für die Vereins- als auch Leistungssportebene. „Ein Trainer sollte 

genauso viel Leidenschaft zeigen, in dem, was er tut, wie der Sport-

ler eben auch“, so Nachwuchs-Pistolenathlet Jan-Luca Karstedt zur 

Vorbildrolle eines Trainers. Er weist aber auch auf einen weiteren 

wesentlichen Punkt hin: „Für mich ist es wichtig, dass der Trainer 

weiß, wovon er redet. Unsere Trainerin Claudia Verdicchio-Krause 

hat selbst an den Olympischen Spielen teilgenommen und weiß so 

auf Grund ihrer Erfahrung ganz genau, wie sie uns helfen kann.“ 

Wichtig sei für ihn aber auch, dass ein Trainer seine Grenzen kenne 

und Hilfe zu Rate ziehe, wenn er selbst nicht weiterwisse.

Das fachliche Wissen ist demnach eine ebenso wichtige Kernkom-

petenz eines Trainers. Know-how der technischen Anforderungen 

einer Disziplin sowie taktische Verhaltensregeln, Wissen über die 

psychischen Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Selbststeuerung 

der Sportler, aber auch die athletische Ausbildung zählen zu den 

wichtigen Merkmalen eines guten Trainers. Wo es im Verein zählt, 

regelmäßig ein Training anzubieten, geht es im Spitzenbereich da-

rum, gemeinsam mit den Sportlern individuelle Trainingspläne zu 

erstellen. „Mir ist wichtig, dass der Trainer einen als Sportler und 

Mensch ernst nimmt. Und dass er auf mögliche Probleme eingeht 

Für Michelle Kroppen ist es wichtig, dass Trainer Marc Dellenbach        
und sie ein gemeinsames Ziel verfolgen.              (Bild: DSB/Kroppen)

„Ein Trainer ist irgendwo immer ein Lehrer, 
Psychologe und Freund zugleich.“

(Josefin Eder, Nationalkaderathletin)

Begeisterung, Leidenschaft und Ausdauer sind die Basis, um ein guter 
Trainer zu sein.                                              (Bild: DSB/Czingon)

4
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Klar ist, dass nicht jeder Trainer in allen Teilbereichen gleichermaßen 

glänzen kann und jeder Sportler vielleicht auf eine Fähigkeit des 

Trainers besser anspricht als auf die andere. Gute Trainer zeichnen 

sich deshalb vor allem dadurch aus, dass sie über einen längeren 

Zeitraum immer wieder Talente hervorbringen und fördern und es 

nicht bei einem einzigen Glücksgriff bleibt. Es bedarf viel Erfahrung, 

Fingerspitzengefühl und vielleicht auch ein wenig Bauchgefühl, um 

das richtige Maß und die richtigen Maßnahmen zu finden und ein-

zusetzen. „Für mich macht einen guten Trainer aus, wenn er inno-

vativ ist, unsere Grenzen aus uns rauskitzelt, aber auch empathisch 

genug ist, mit unseren verschiedenen Gefühlswelten umgehen zu 

können,“ berichtet Pistolen-Weltcupschützin Josefin Eder, die die 

Rolle des Trainers zusammenfasst: „Ein Trainer ist irgendwo immer 

ein Lehrer, Psychologe und Freund zugleich.“ Und auch, wenn sich 

die Trainerrolle im Laufe der Zeit vom Lehrer zum Berater durchaus 

verändert, sollten laut Gonsierowski alle Coaches das Ziel verfolgen, 

„schnellstmöglich überflüssig zu sein.“

mit all seiner Erfahrung. Die Medaillen seien am Ende nicht nur der 

Lohn der Sportler, sondern würden auch den Trainern zeigen, ob 

sie ihren Job gut gemacht haben. Apropos Job: Axel Krämer legt 

viel Wert darauf, nie den Spaß an der Arbeit zu verlieren, denn es 

sei ihm besonders wichtig, genau diesen Spaß am Sport auch den 

Schützen zu vermitteln. „Trainer zu sein, ist kein Beruf, sondern 

eine Berufung“, so Krämer, der damit bestätigt, was auch Marc 

Dellenbach am Herzen liegt. „Ein guter Trainer muss seinen Sport 

lieben, diese Liebe an die Sportler weitergeben und sich ständig 

fragen, wie er etwas besser machen kann“, so der Junioren-Bundes-

trainer, der immer auf der Suche nach Möglichkeiten ist, um seine 

Athleten zu verbessern. „Man wird nicht als Coach oder Champion 

geboren, man wird einer!“

Trainer zu werden, erfordert viel Flexibilität. Es gilt, für jedes Problem 

eine Lösung zu finden und dabei vor allem eins zu bleiben: positiv. 

„Bogenschützen sind oft frustriert, weil sie nicht alle Pfeile in die 

Zehn schießen können. Deshalb sollte man immer versuchen, das 

Positive in jeder Situation zu finden, bevor man sie analysiert und 

etwas verbessert wird“, rät Dellenbach anderen Trainern. Vor allem 

das Zuhören sei für ihn ein wichtiger Teil einer effektiven Kommu-

nikation, die auch dazu führe, dass die Qualität der Beziehung 

zwischen Sportler und Trainer gesteigert werde. Für Dellenbach 

ein wesentlicher Faktor, was die Motivation und die Ergebnisse 

der Sportler angehe. Auch für Barbara Georgi zählen Authentizität 

und Empathie zu den Erfolgsfaktoren eines Trainers, der im Sportler 

eben auch den Menschen dahinter sehen sollte.

4

Tipps von Trainer zu Trainer

Die Bundestrainer Barbara Georgi (Pistole), Axel Krämer (Flinte) 

und Marc Dellenbach (Bogen) haben Hunderte von Schützen auf 

ihrem Weg in die Weltspitze kommen und gehen sehen, mit vielen 

Trainern zusammengearbeitet und sich stetig selbst weiterentwi-

ckelt, um heute als Bundestrainer ihr Wissen weiterzugeben. Für 

alle, die in die Trainerfußstapfen treten wollen, haben sie ein paar 

wichtige Ratschläge.

Axel Krämer feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Trainerjubiläum.  
            (Bild: DSB)

Axel Krämer feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Trainerjubiläum. 

„Einfach nicht zu glauben“, resümiert der heutige Skeet-Bundes-

trainer seine Laufbahn, die in der damaligen DDR mit einem Studium 

an der Deutschen Hochschule für Körperkultur in Leipzig begonnen 

hatte. Gelernt habe er als Trainer aber vor allem durch die Arbeit 

am und mit dem Sportler – von der Sichtung bis hin zum inter-

nationalen Erfolg. „Jeder gute Trainer sollte von unten anfangen, 

selbst Sportler ausbilden und sein Wissen vermitteln“, rät er heute 

„Man wird nicht als Coach oder Champion geboren, 
man wird einer!“

(Marc Dellenbach, Nachwuchs-Bundestrainer Bogen)

Und das Zauberwort für alle Trainer? Wenn es nach Marc Dellen-

bach geht: „Geduld“. „Coaching ist eine Schule der Geduld, denn 

es braucht Zeit, um einen Champion zu formen“, bekräftigt der 

Nachwuchstrainer, der auf seine 3-T-Regel setzt:

Junioren-Bundestrainer Bogen, Marc Dellenbach (links), im Gespräch 
mit dem Bundestrainer der Erwachsenen, Oliver Haidn.        (Bild: DSB)
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Den Volltrefferfindet man auf allen Podcast-Plattformen wie Apple-

Podcast, Google-Podcast, Spotify, Deezer und mehr.

Aus der Welt des Sports

1. Talent

2. Training (viele Wiederholungen)

3. Time (dt.: Zeit – langfristiger Prozess)

Natürlich kann ein Trainer vor allem durch Fachkompetenz überzeu-

gen, „die er dann aber auch erst einmal leicht verständlich rüber-

bringen muss“, weiß Bärbel Georgi um die Herausforderungen eines 

Trainers. Ziel sei für sie, ihre Sportler so vorzubereiten und ihnen das 

Handwerkszeug zu lehren, das sie brauchen, um Stresssituationen 

erfolgreich allein meistern zu können. Dabei hat die Pistolen-Bun-

destrainerin vor allem einen wichtigen Rat am Ende: „Man sollte 

immer kreativ in seinen Methoden sein, Mut zeigen und vor allem 

für die eigenen Ideen und Visionen kämpfen!“

Eine jede Sportart ist auf sportlichen Nachwuchs angewiesen. Auf 

Kinder und Jugendliche, die mit Begeisterung und unterschiedlicher 

Qualität dem Sport nachgehen. So natürlich auch der Bogen- und 

Schießsport. Eine besondere Bedeutung kommt dabei den Nach-

wuchs-Trainern zu. Claudia Verdicchio-Krause, die Juniorinnen-Bun-

destrainerin Pistole, erzählt im Podcast von den Herausforderungen 

der Nachwuchs-Trainer.

Wie motiviere ich die Kinder? Sind als Nachwuchs-Trainer andere 

Eigenschaften gefragt, als beim Erwachsenen-Trainer? Wie wichtig 

ist es, auch andere Inhalte als das reine Schießtraining anzubieten?

Fragen, die im „Volltreffer“ gestellt werden und die Verdicchio-Krau-

se, dreifache Olympia-Teilnehmerin und seit 2018 verantwortliche 

Nachwuchs-Trainerin für den Pistolenbereich, im Rahmen unserer 

„Themenwoche“ beantwortet.

Was für Voraussetzungen muss man 
erfüllen, wenn man eine Trainerlizenz 
erwerben möchte?

Herausforderungen im Nachwuchs-Training

Claudia Verdicchio-Krause (links) im Gespräch mit Vanessa Seeger.
                             (Bild: DSB)

„Kontakt zu den jungen Sportlern halten und 

die Leidenschaft zum Sport!“

(Claudia Verdicchio-Krause, Junioren-Bundestrainerin Pistole 

zu zwei wesentlichen Merkmalen für Nachwuchs-Trainer)

Banner DSB Podcast Volltreffer

Wer sich dafür entscheidet, eine Trainerlizenz zu machen, dem 

stellen sich nach und nach viele Fragen – von den Voraussetzungen 

bis hin zur Verlängerung. Die Antworten auf die häufigsten Fragen 

hier im Überblick:

FAQ Trainerlizenzen

Wer wie Marc Dellenbach Trainer werden will, kommt um eine                
Trainerlizenz nicht drumherum.                             (Bild: DSB)

Trainer C Basis Breitensport:

o  die Vollendung des 18. Lebensjahres

o  eine Mitgliedschaft in einem dem DSB angeschlossenen Verein

o  eine abgeschlossene Schießsportleiterausbildung (Sachkunde-

 nachweis sowie Schieß- und Standaufsicht erforderlich)

o  einen Erste-Hilfe-Nachweis, der bei Erwerb der Lizenz nicht älter 

 als zwei Jahre ist

o  eine JugendBasisLizenz (Ist grundsätzlich Inhalt der C-Aus-

 bildung wird aber in einigen LV als extra Modul angeboten)

Trainer C Leistungssport:

o  die Mitgliedschaft in einem dem DSB angeschlossenen Verein

o  eine gültige Lizenz „Trainer C Basis Breitensport“

o  ein Erste-Hilfe-Nachweis, der bei Erwerb der Lizenz nicht älter  

 als zwei Jahre ist 4

Aus der Welt des Sports
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Was passiert, wenn man seine Lizenz nicht rechtzeitig ver-

längert hat?

Eine abgelaufene Lizenz kann reaktiviert werden.

o  im ersten Jahr nach Ablauf der Gültigkeit durch Fortbildungen 

 von mindestens 15 LE für drei Jahre

o  im zweiten Jahr nach Ablauf der Gültigkeit durch Fortbildungen 

 von mindestens 30 LE für zwei Jahre

o  im dritten Jahr nach Ablauf der Gültigkeit durch Fortbildungen 

 von mindestens 30 LE für ein Jahr

Vier Jahre nach Ablauf der Lizenz erlischt der Anspruch auf eine 

Lizenzverlängerung.

Wie sind die C-Lehrgänge strukturiert?

Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Die Lehr-

gänge bestehen zu einem Drittel aus überfachlichen bzw. allge-

meinen Themen. Da geht es um anatomische Grundkenntnisse, 

das Herz-Kreislaufsystem, aber auch Trainingsplanung oder Ver-

einsorganisation etc.

Es gibt Landessportbünde (LSB), die solche „Grundkurse“ für ihre 

Mitgliedsverbände kostengünstig anbieten. Einige Landesschützen-

verbände (LV) kooperieren mit ihrem LSB und geben so einen Teil 

der Ausbildung ab. Da die Ausbildungskonzepte der LSB ebenfalls 

vom DOSB geprüft sind, kann man das machen. Diese Kooperation 

kann so aussehen, dass die „Grundausbildung“ als geschlossener 

Kurs angeboten wird oder der Landesschützenverband für seine 

Lehrgänge die Sportschulen und das Personal des LSB zur Verfü-

gung gestellt wird.

Quelle: Deutscher Schützenbund

Trainer B Leistungssport:

o  Zuspruch des Landesverbandes

o  die Mitgliedschaft in einem dem DSB angeschlossenen Verein

o  eine gültige Lizenz „Trainer C Leistungssport“

o  Tätigkeitsnachweise als aktiver C-Trainer im Verein, Kreis, Gau  

 und/oder Land von mindestens einem Jahr

o  eine Trainingsgruppe für die Realisierung von Projektaufträgen

o  ein Erste-Hilfe-Nachweis, der bei Erwerb der Lizenz nicht älter  

 als zwei Jahre ist

o  Vollendung des 19. Lebensjahres

Trainer A:

o  Zuspruch des Landesverbandes

o  Die Mitgliedschaft in einem dem DSB angeschlossenen Verein

o  die gültige Lizenz „Trainer B Leistungssport“

o  ein Tätigkeitsnachweis als aktiver B-Trainer an Landes- oder 

 Bundesstützpunkt und/oder betreuender Trainer einer Bundes-

 ligamannschaft von mindestens einem Jahr

o  eine Trainingsgruppe für die Realisierung von Projektaufträgen

o  ein Erste-Hilfe-Nachweis, der bei Erwerb der Lizenz nicht älter 

 als zwei Jahre ist

o  eine erfolgreich angefertigte Zulassungsarbeit zu einem 

 speziellen Thema

o  Mindestalter 20 Jahre

Wer verlängert die Lizenz?

o  Die Lizenz wird immer vom jeweiligen Lizenz-Aussteller 

 verlängert.

o  C-Lizenz: Landesverband

o  B-/A-Lizenz: DSB

Wann kann man seine Lizenz verlängern?

Eine Verlängerung in Form eines neuen Lizenzdokuments kann der 

Landesverband erst im letzten Quartal der Gültigkeit in der Lizenz-

datenbank generieren.

Wie kann man seine Lizenz verlängern?

Durch Absolvieren von Fortbildungsmaßnahmen von mindestens 

15 Lehr-/Lerneinheiten (LE). Diese dürfen jedoch grundsätzlich 

nicht älter als zwei Jahre sein. Externe Maßnahmen können als li-

zenzverlängernde Maßnahme von LV und DSB anerkannt werden, 

bedürfen jedoch der vorherigen Genehmigung und müssen dem 

Tätigkeitsfeld der jeweiligen Lizenz entsprechen.

Ab der Lizenz Trainer C Leistungssport müssen acht der 15 LE aus 

dem disziplinspezifischen Bereich kommen.

Wie lange ist eine Lizenz gültig?

Die B- und C-Lizenz ist vier Jahre lang gültig, die A-Lizenz zwei Jahre.

Quellen:
Gonsierowski, M. (2008). Die neuen Trainingshilfen für das Gewehr-

schießen. Nandlstadt: Eigenverlag Gonsierowski.

Reinkemeier, H. & Bühmann, G. (2011). Olympisches Gewehrschießen. 

Ein Lehr- und Übungsbuch zur Technik des Gewehrschießens. Liegend, 

Dreistellung, Luftgewehr und Auflage. MEC GmbH: Dortmund.

Alle DSB-Themenwochen – Geschichten, Wissenschaft, Übungen            

& Videos - finden Sie online unter: 

www.dsb.de/schiesssport/themenwochen

Mut – Talent – Flow – Ernährung – Freundschaft im Sport – Ziel –           

Fitness Angst – Beruf + Sport – Familie + Sport - Koordination – Trainer

•
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Aus den Bezirken und Kreisen

Schützenkreis Ehingen                  

Der 63. Kreisschützentag 

wird aufgrund der aktuellen 

Corona-Verordnung 

verschoben.

Über den neuen Termin informieren wir rechtzeitig an 

gleicher Stelle.

Hans-Jörg Arbeiter
Kreisoberschützenmeister 

Schützenkreis Ehingen
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